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0 VORWORT

Die für diesen Vertrag verbindliche Version der „Allgemeinen Angebotsbestimmungen, ständigen und 
technischen Vertragsbestimmungen“ (Kurzbezeichnung AVB) des Amtes der NÖ Landesregierung ,  

Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen ist auf  der Website 
https://www.noel.gv.at/noe/Ausschreibungen-

Liegenschaf ten/Allgemeine_Vertragsbedingungen_Gruppe_Strasse.html erhältlich.  

Die Kapitel 1, 3 und 5 der AVB sind Vertragsgrundlage. 

0.1 HINWEIS 

Durch die baulosspezif ische Vertragsanpassung in den Kapiteln 2 und 4 kann es vorkommen, dass die 
Nummerierung der Überschrif ten (Gliederungsnummerierung) nicht immer fortlaufend ist, weil 

nichtzutref fende Überschrif ten ausgeblendet werden. 

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen ausgefüllte/markierte Felder  bzw.  bzw. welche 

in schwarzer Schrif tfarbe vorhanden sind, gelten ausschließlich diese Textpassagen bzw. Absätze.  

Bei jenen Textpassagen bzw. Absätzen, bei welchen KEINE ausgefüllten/markierten Felder  bzw.  
bzw. welche in hellgrauer Schrif tfarbe und durchgestrichen vorhanden sind, GELTEN diese Textpassagen 

bzw. Absätze NICHT. 
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4 BAULOSSPEZIFISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

4.1 VERTRAGSGRUNDLAGEN UND –REIHENFOLGE 

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 „Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen für Bauleistungen 
an Straßen“ sowie die „ständigen und technischen Vertragsbestimmungen“ (Kapitel 3 und 5 der AVB, 
Version: 2024-12-09) des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße für Liefer- und Bauleistungen 

und alle Unterlagen im Beschaf fungsportal sind Vertragsgrundlage.  

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender 

Reihenfolge: 

1. die schrif tliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme, 

Auf tragsschreiben, Bestellschein, Auf tragsbestätigung, Schluss - und Gegenschlussbrief  oder dgl.); 

2. die Baulosspezif ische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4); 

3. die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB); 

4. die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB); 

5. das Leistungsverzeichnis; 

6. die mit dem Beschaf fungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme 
von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau, 
technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezif isches Prüfbuch und den Infoblättern. 

Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die 

Reihenfolge der Aufzählung im Beschaf fungsportal.  

7. die Regelpläne der Abteilung Brückenbau; 

8. der technische Bericht u. dgl.; 

9. die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brückenbestandspläne 

10. die ÖBV- und ÖGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschrif ten für das Straßenwesen (RVS) 

technischen Inhaltes; 

11. die Normen technischen Inhaltes; 

12. die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten 

Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten; 

13. die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01; die Bezugnahme in dieser RVS auf  die ÖNORM B 2110,  

Ausgabe 2013-03-15, gilt als Bezugnahme auf  die ÖNORM B 2110, Ausgabe 2023-05-01. 

14. die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01; 

15. die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01; 

16. die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes; 

17. das Baulosspezif isches Prüfbuch und die Infoblätter.   
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